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Symposion I 2. Vortrag 

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 



Ordnung unter acht Männern 

Die Goldene Bulle von 1356 und ihre rituellen Regeln 

für das Reich1 

Von Bernd Schneidmüller 

"Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu ach

ten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 

Gewalt."2 Mit diesen beiden Sätzen beginnt das 

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Nach 

den Erfahrungen von Krieg und Diktatur war es den 

Vätern und Müttern der Verfassung wichtig, dass am 

Anfang der staatlichen Neuordnung ein klares Be

kenntnis zu den unveräußerlichen Rechten eines jeden 
Menschen formuliert wurde. 

Die Weimarer Verfassung des Deutschen Reiches von 
1919 begann anders: "Das Deutsche Reich ist eine 
Republik. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus." Das 

markierte ein initiales Bekenntnis zu Staatsform und 

Demokratie. Die Reichsverfassung von 1871 wurde 

von Kaiser Wilhelm I. noch als Gesetz verkündet. Ihr 

Artikel 1 stand für die staatliche Formierung eines 
Fürstenbundes: "Das Bundesgebiet besteht aus den 

Staaten Preußen mit Lauenburg, Bayern, Sachsen, 
Württemberg, Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwe
rin, Sachsen-Weimar, Mecklenburg-Strelitz, Olden

burg, Braunschweig, Sachsen-Meiningen, Sachsen

Aitenburg, Sachsen-Koburg-Gotha, Anhalt, Schwarz-

burg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Wal

deck, Reuß ältere Linie, Reuß jüngere Linie, 
Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, Bremen und Ham

burg." Auch die Verfassung der Frankfurter Paulskir
chenversammlung von 1849 startete mit dem Bekennt

nis zu Staatlichkeit und Territorialität. Der erste Absatz 

formulierte das so: "Das deutsche Reich besteht aus 

dem Gebiete des bisherigen deutschen Bundes. Die 
Festsetzung der Verhältnisse des Herzogthums 
Schleswig bleibt vorbehalten." Auf eindrucksvolle 

Weise erweisen sich erste Artikel in Verfassungstexten 

als Spiegel ihrer Zeit und der politischen Willensbil
dung in der Verfassungsgebung. 

Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV.3 und der Kurfürsten 

von 1356 war keine Verfassung im neuzeitlichen Sinn.4 

Sie verzichtete darauf, den ganzen Personenverband 
oder die ohnehin nur schwach ausgebildete lnstitutio

nalität im Heiligen Römischen Reich in Tiefe und Um
fang angemessen zu ordnen. Es ging ihr gar nicht um 
die Strukturierung des ganzen Gemeinwesens. Ihr ei

gentliches Ziel war die Herstellung von Frieden und 

Ordnung unter acht Männern, nämlich dem Kaiser 
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oder König an der Spitze und sieben Kurfürsten. Der 

Gottesbezug stand nicht nur formelhaft am Beginn, 

von ihm gingen vielmehr sämtliche Regelungen aus. 

Deshalb begann die Königswahl mit einer Messe, in 

der die Kurfürsten Wegweisung durch den Heiligen 
Geist erflehten. 

Den Anfang der Goldenen Bulle bildete nach der Nen
nung des kaiserlichen Ausstellers eine berühmte Col

lage aus Bibelstellen, beginnend mit den Worten: "Je

des Reich, das in sich gespalten ist, wird zerstört, 

denn seine Fürsten sind zu Diebsgesellen geworden."5 
Omne regnum in se ipsum divisum desolabitur! Diese 
Kernaussage, welche die Goldene Bulle aus dem Lu

kasevangelium (Lk 1 1  ,17) zitierte, trichterte noch der 
Vater dem jungen Johann Wolfgang Goethe so ein
drücklich ein, dass er sie bis zur Niederschrift seiner 

Frankfurter Erinnerungen nicht vergaß.6 

Gewiss - die Goldene Bulle wurde vom Kaiser "im 

Beisein aller Unserer geistlichen und weltlichen Kur

fürsten, sowie vor einer zahlreichen Menge anderer 
Fürsten, Grafen, Freiherren, Herren, Edlen und Städte" 

verkündet und bestätigt.7 Damit waren neben den Kur
fürsten als Säulen des Reichs auch die anderen Glie

der und Untertanen des Reichs - wenigstens ober

halb der bäuerlichen Ebene - nicht ganz vergessen. 
Aber das wesentliche Kennzeichen dieser Grundord

nung mit ihrer jahrhundertelangen Geltungsdauer war 

die präzise Fixierung eines Handlungsverbands, der 
aus acht Männern bestand.8 Sie bildeten das Dach 

und die Säulen, den Kopf und die Glieder des Sacrum 

Romanum Imperium. Karl IV. schlüpfte in die Autorität 

seines kaiserlichen Amtsvorgängers Justinian aus dem 

6. Jahrhundert und sprach die geistlichen und weltli
chen Kurfürsten des Heiligen Römischen Reichs als 

"Teil Unseres Körpers" (pars corporis nostn) an.9 

Dieses Ensemble bildete in ausbaufähigen Metaphern 
das Reich ab und brachte es hervor, körperlich erfahr

bar, optisch sichtbar, erlebbar. Darum ist die Behaup-

tung, die Goldene Bulle sei als vormoderne Reichs

ordnung keine Verfassung im neuzeitlichen Sinn, 

richtig und falsch zugleich. Tatsächlich ordnete sie 

nämlich das ganze staatliche Gemeinwesen. Es be

stand allerdings nur aus acht wesentlichen Männern. 
Diese Alterität zum modernen Staatsverständnis muss 

jeder aushalten, der sich mit dem alten Text beschäf
tigt. 

Ich möchte mich in diesem Artikel vor allem auf diese 

mittelalterliche Andersartigkeit einlassen und jene Par

tien in den Blick nehmen, die erst in neuerer Zeit ver
mehrte Beachtung der historischen und kulturwissen
schaftlichen Forschung fanden.10 Es geht um die 

zahlreichen und genauen Bestimmungen zu Zeremo
nien und Ritualen im Umgang von Kaiser und Kurfürs
ten. Für diese Regelungen, die wir niemals in eine mo

derne Verfassung schreiben würden, wurde 1356 

immerhin etwa ein knappes Drittel des kostbaren Per
gaments verwendet. Karl IV. und die Kurfürsten ver

ständigten sich auf die Formen beim gemeinsamen 

Sitzen, Essen und Gehen. Was vielen Historikern als 

unwesentliches Beiwerk galt, wird seit der Jahrtau

sendwende eingehender als Quelle für die mittelalter
liche Repräsentationskultur und für die politische Zei

chenhaftigkeit diskutiert. Ich habe mich mit Vorträgen 

und Veröffentlichungen an dieser Neudeutung eines 

alten Texts beteiligt. Diese Forschungen greife ich auf, 

spitze sie für das Festkolloquium wie für den Sammel

band zu und bedenke europäische Vergleiche. 

Am Anfang ist zu unterstreichen, dass die heute er
staunlich anmutenden Kapitel über Zeremonien und 

Rituale im 14. Jahrhundert keinen Sonderfall darstell

ten. Vielmehr entdecken wir in anderen europäischen 

Ländern des Spätmittelalters vergleichbare Bemühun

gen, das komplexe Königreich in Bildern zu fassen und 
im gemeinsamen Agieren der Eliten erstehen zu las
sen. ln meinem Buch zur Geschichte im spätmittelal
terlichen Europa habe ich darum das 14. Jahrhundert 

als die große Zeit der Ritualisierungen politischer Ord-



nung angesprochen.11 Allerdings unterscheiden sich 

im europäischen Vergleich die Texte und die Zeremo

nien.12 Rituale13 enthüllen uns deshalb wichtige Unter

schiede zwischen Wahlmonarchien im zentralen, nörd
lichen wie östlichen Europa einerseits und Erbmonar
chien im Westen und Süden des Kontinents. 

Die Kapitelfolge der Goldenen Bulle beginnt mit dem 

Geleit der Kurfürsten auf dem Weg zur Königswahl 

nach Frankfurt (Kap. 1) und den Ausgestaltungen der 
Königswahl durch die Kurfürsten (Kap. 2). Ein solcher 

Eingangsteil wäre im 14. Jahrhundert in den Königrei

chen Mallorca, Frankreich oder England sinnlos gewe

sen, weil sich dort die Nachfolge des ältesten Königs

sohns auf dem Thron durchgesetzt hatte. Das banale 

Sprichwort "Andere Länder, andere Sitten", lässt sich 

deshalb am Beispiel der politischen Rituale gut studie
ren. Ich denke, dass die einschlägige Forschung erst 
auf der Hälfte der Wegstrecke angekommen ist und 

dass uns viele Einsichten in die Ritualweit des ausge

henden Mittelalters noch bevorstehen. Für das mittlere 

14. Jahrhundert ist es um den Forschungsstand glück

licherweise etwas besser bestellt.14 Ich führe das ex
emplarisch in einem Vergleich zwischen dem Heiligen 

Römischen Reich und Frankreich vor. Er lässt die Be

sonderheiten der Goldenen Bulle eindrucksvoll hervor
treten. 

Zweierlei Bühnen der Macht 

Was war das Reich? Die einfache Frage ließ und lässt 

sich gar nicht so leicht beantworten. Wir gebrauchen 

heute Abstraktionen, um Staat und Politik zu definie

ren. Die Goldene Bulle ließ das Reich dagegen in ei
ner Aufführung entstehen und zimmerte sich Bühnen 

aus Holz, damit möglichst viele Menschen das Schau

spiel betrachten konnten. Das Reich entstand im ge
meinsamen Auftritt von Kaiser und Kurfürsten.15 Es 

wirkte auf diejenigen, die das anschauten oder davon 
kündeten. Kapitel 29 der Goldenen Bulle regelte die 
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Entlohnung derjenigen Amtleute, die einen Lehnsemp

fang der Fürsten vom Kaiser organisierten: "Nachdem 

all das ausgeführt ist, was auf einem kaiserlichen oder 

königlichen Hoftag jeweils auszurichten ist, soll der 
Hofmeister das ganze Gerüst oder die Holzaufbauten 
des kaiserlichen oder königlichen Sitzes (totum edifi

cium sive ligneus apparatus) für sich erhalten, wo der 

Kaiser oder römische König mit den Kurfürsten zur 

Durchführung feierlicher Hoftage oder zur Vergabe 

von Lehen an Fürsten [, wie oben ausgeführt,] geses
sen hat."16 

Für ihr öffentliches Miteinander ließen Kaiser und Kur

fürsten also aufwändige Bühnen zimmern. Seit 1348 

sind Lehnsvergaben durch den König auf solchen Ge
rüsten bekannt. Die kostbaren Gewänder, die symboli

schen Handlungen, das huldvolle Gewähren wie das 

demütige Knien - all diese personalen Bindekräfte der 

mittelalterlichen Gesellschaft sollten richtig gesehen 

werden. Der sitzende König mit offenen Händen und 

der kniende Vasall mit gefalteten Händen17 zeigten seit 
dem 13. Jahrhundert in immer ausgefeilteren Formen 

das Gefüge des Reichs vor aller Öffentlichkeit. Zur ab
schließenden Verkündung und Aufführung der Golde

nen Bulle an Weihnachten 1356 soll in Metz ein eigens 

errichtetes hölzernes Podest 200 Personen Platz ge

boten haben.18 

Eine andere Bühne betrat der französische König bei 

seiner Krönung und Salbung in der Kathedrale von 
Reims.19 Auch die französische Monarchie inszenierte 

sich im Bund mit den Großen, den "pairs de France".20 

Sie wählte dafür sakrale Rahmungen.21 Das reich illu

minierte Buch von der Krönung Karls V. im Jahr 1364 

zeigt, wie zwölf "pairs de France" an die Krone fassten 
und damit ihren Konsens demonstrierten.22 Dann ge

leiteten die Pairs in wohlbedachter Reihenfolge den 

König über einige Stufen auf eine Bühne. Dort oben 
umringten die Großen erneut ihren König und stützten 

seine Krone (Abb. 1).23 Die Krönungsordnung erläu

terte die Errichtung dieser Bühne, ihre Auskleidung mit 
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Seide und die Aufstellung eines rundum sichtbaren 

Throns. 

Das symbolische Verständnis beschrieb Jean Golein, 
ein Ratgeber des Königs. Die Zwölfzahl der "pairs" von 

Frankreich folgte dem biblischen Vorbild. Alle zwölf 

mussten zusammen mit dem König und anderen auf 
der Bühne Platz finden. Die räumliche Erhöhung sym

bolisierte die Erhebung des Königs. Er sollte von der 

Bühne aus seine Untertanen, die Großen wie die Klei

nen, gleichermaßen gut sehen und ihnen Gerechtig

keit gewähren. Die Bühne war deshalb zum Himmel 
erhoben und von der Erde entfernt, damit König und 

Pairs als Verkörperung des Reichs zwischen Gott und 

ihren Getreuen schwebten. Außerdem verdeutlichte 
die Bühne, dass der König von Frankreich auf Erden 

niemanden über sich anerkannte.24 

Ich habe hier die Bühnen herausgestellt, also jene 
Bretter, die das Reich bedeuteten. Auf solchen Büh

nen traten Herrscher und Fürsten in öffentlicher Schau 
auf. Hier wurde nichts Abstraktes vermittelt, was nur in 

den Köpfen gedacht werden konnte. Vielmehr zeigte 
sich das Reich - in seiner Inszenierung wie in den Ima

ginationen seiner Betrachter. 

Wenige Jahrzehnte vorher hatte Thomas von Aquin ge

lehrt, dass die Darstellung der Ordnung das Gemein
wesen abbildete. Die Korporationslehre setzte im 14. 

Jahrhundert den Willen von Repräsentanten mit dem 
Willen der Gemeinschaft in eins. Johannes von Sego
via formulierte im 15. Jahrhundert schließlich die Idee 

der Identitätsrepräsentation (repraesentatio identita

tis). Danach bestand eine essentielle Gleichheit des 

kleineren städtischen Rats mit der größeren Bürgerge

meinde. Ein solcher Gedanke liegt bis heute dem 

Repräsentationsgedanken in unserer Demokratie 

zugrunde: Das Parlament soll die gesamte Bürgerge
meinschaft abbilden.25 Dieser kleine Ausflug in die 
politische Theoriebildung lehrt uns, wie die bildliehe 

und theoretische Repräsentation von Macht und Ge-

meinschaft in den Denkebenen des Spätmittelalters 

verankert war. 

Der rechte und der linke Sitz des Fürsten 

Viele Bestimmungen der Goldenen Bulle beruhten auf 
Negativerfahrungen. Über Jahrhunderte hatten mittel
alterliche Fürsten um ihren richtigen und rechtmäßigen 

Ort in der Gemeinschaft gerungen.26 Der Platz eines 

Menschen sollte der allgemeinen Ordnung, der eige

nen Verankerung in der Hierarchie und damit der Wah
rung der Ehre entsprechen. Meine Studierenden wun

dern sich heute bei der Lektüre mittelalterlicher 

Quellen, dass bedeutende Menschen für die Behaup
tung ihres korrekten Sitzes erbittert kämpften und so

gar bereit waren, Blut zu vergießen. Vorrangiges Ziel 

der Goldenen Bulle war es deshalb, solche Spaltun
gen unter den Kurfürsten künftig durch kleinteilige Ein

deutigkeit zu verhindern. Kaiser Karl IV. erließ sein kai

serliches Rechtbuch "zur Förderung der Einigkeit unter 
den Kurfürsten, zur Herbeiführung einer einstimmigen 

Wahl und der Behebung der vorgenannten abscheuli

chen Spaltung und der mannigfaltigen, aus ihr folgen

den Gefahren" Y 

Deshalb fixierten gleich mehrere Kapitel der Goldenen 

Bulle jene Regeln, welche die hocharistokratische 

Spitze des Reichs in den Raum stellten. Er waren Re

geln für die Sitzordnung der Kurfürsten, für die Reihen

folge ihrer Stimmabgabe, für den Vorrang der Kurfürs
ten vor allen anderen, für die Prozessionsordnung der 

Erzbischöfe wie aller Kurfürsten, für das Erscheinen der 

Kurfürsten auf feierlichen Hoftagen, für ihre Dienste wie 

Hofämter und für die Ordnung der kaiserlichen Tafel. 

ln der personalen Gesellschaft des Spätmittelalters, 

vom Rang als sozialer Kategorie konfiguriert28, bedeu

tete die Zurücksetzung einer Person im Raum einen 
unerträglichen Ehrverlust. Das erklärt die uns heute er

staunlich anmutende Detailverliebtheit in den Vor-

Abb. 1: König Karl V. von Frankreich und die Pairs de France auf der Bühne, Illumination in: Livre du sacre, 1365, fol. 64r 



, ' " 



38 

Symposion 

schriften zum Sitzen, zum Gehen und zum Dienen. 

1356 waren das nämlich die Konfigurationen des 

Reichs im Handlungsverband seiner Träger. 

Die Rangeleien geistlicher wie weltlicher Kurfürsten 
um ihren richtigen Platz waren aus historisch begrün
deten Ansprüchen und mittelalterlichen Ehrkonzepten 
entstanden.29 Deshalb legte Kapitel 3 der Goldenen 

Bulle zunächst die Sitzordnung der drei Erzbischöfe 

von Mainz, Köln und Trier als Ausgangsmuster weiterer 

ritueller Regeln fest. Schließlich wurde das richtige 
Sitzen als Grundlage einer vernünftigen Willensbil
dung erkannt. Es ging um nichts weniger als um die 

Einmütigkeit, die concors voluntas der Königswähler. 

Deshalb schließt das Kapitel auch mit der Bestim

mung, "dass diese Art von Sitzordnung (wie oben aus

geführt) auch auf die Nachfolger der zuvor genannten 

Erzbischöfe von Köln, Trier und Mainz für immer und 

ewig ausgedehnt wird, so dass zu keiner Zeit irgend

ein Zweifel in diesen Dingen entstehen kann".30 

Wir würden das heute Konfliktbeilegung durch rationa

lisierte Übereinkunft nennen. Die Ritualweit des Mittel

alters folgte drei einfachen Prinzipien, die wir teilweise 
noch heute verinnerlicht haben: (1) Rechts ist besser 

als links, (2) oben ist besser als unten, (3) hinten ist 
besser als vorne. Während man den ersten beiden Re
geln sicher rasch zustimmen kann, verblüfft die dritte. 

Wenn im Mittelalter hinten besser als vorne war, dann 
folgte das der Ordnung geistlicher Prozessionen31, die 

wir heute noch bei liturgischen Zeremonien verfolgen. 

Im Zug der Gläubigen und Prälaten kommen erst die 
kleinen Leute, dann steigert sich der Rang der Wür

denträger langsam, bis auf dem Höhepunkt der 

Höchste geht. Dignior sequat- der Würdigere soll fol

gen: Das ist die klare Regel für das feierliche gemein

schaftliche Schreiten. 

Wer durfte auf einem großen Hoftag rechts neben 

dem König oder Kaiser sitzen? Um diesen besten Platz 

war es seit 1273 zu heftigen Kämpfen zwischen den 

Erzbischöfen von Mainz und Köln gekommen. Sie be

anspruchten mit unterschiedlichen Argumenten den 
ersten Platz im Reich und stellten ihren Trierer Amts

bruder schon immer ein wenig in den Schatten. Der 

konnte zwar behaupten, dass sein Erzbistum das äl
teste im Reich war und auf einen Apostelschüler zu

rückging. Aber die Erzdiözese Mainz war damals die 
größte und wichtigste im Reich. Der Kölner wusste die 

Heiligen Drei Könige in seiner Kathedrale und die Krö

nungsstadt Aachen in seinem Sprengel. Solche Eifer

sucht zu bändigen war nicht einfach. 

Die Goldene Bulle löste das in einem eleganten Kom

promiss: Im Prinzip gehörte der rechte Platz neben 
dem König oder Kaiser fortan dem Erzbischof von 

Mainz. Wenn aber der Herrscher in der Erzdiözese 

Köln oder in Italien und Gallien Hof hielt, durfte der 

Erzbischof von Köln rechts neben ihm sitzen. Diesem 

war nämlich eine Minderung des Rangs im eigenen 

Sprengel nicht zumutbar. Wenn einer der beiden Erz

bischöfe nach diesem Ortsprinzip also rechts saß, 
musste der andere auf den linken Platz. Nun hatte ein 

Kaiser beim Sitzen nur eine rechte und eine linke Seite. 

Wo also sollte der Erzbischof von Trier als dr itter hin? 
Ihm machte man die Bevorzugung seiner Amtskolle

gen erträglich, indem er grundsätzlich dem Kaiser ge
genüber saß. Karl IV. und die Kurfürsten dachten bei 

ihren Abmachungen auch gleich an die Zukunft. Diese 

Ordnung galt bei "allen öffentlichen kaiserlichen Hand
lungen, also Gerichtssitzungen, Lehnsverleihungen 

und Festmählern sowie auch bei Beratungen und bei 

allen anderen Handlungen [ . . .  ]".32 

Aus diesem Grundkonzept des Sitzens entstanden die 

anderen Vorschriften für die räumliche Verteilung der 

sieben Kurfürsten um den Kaiser. Kapitel 28 regelte 

die kaiserliche T ischordnung für feierliche Hoftage.33 
Sie berücksichtigte sogar die Kaiserin im Raumge
füge, deren Teilnahme an einer feierlichen Speisege

meinschaft zu bedenken war. Die römisch-deutsche 

Königin oder Kaiserin musste eine deutliche Abstu-

Abb. 2: Kaiser, Kaiserin und die sieben Kurfürsten als Speisegemeinschaft, 

Holzschnitt in: Die güldin bulle und künigclich reformacion, Straßburg 1485 







fung hinnehmen, kam aber immerhin in der Goldenen 
Bulle vor. Der Kaiser und seine Gemahlin speisten je

weils für sich allein an zwei T ischen. Beide waren hö

her als die Einzeltische der sieben Kurfürsten im Raum 
positioniert. Die kaiserliche mensa erhob sich mindes

tens sechs Fuß, die seiner Gemahlin seitwärts wenigs

tens drei Fuß über den Tafeln der Kurfürsten (Abb. 2). 

Diese leisteten beim Mahl nacheinander Servicedienste, 
als Ehrung des Kaisers. Wenn ein Kurfürst fertig war, 
musste er stehend die Dienste der anderen Kurfürsten 

abwarten. Erst danach setzten sich alle auf einmal zu 
Tisch. Das Sitzen beim Dienst eines anderen Kurfürsten 

hätte nämlich unerträgliche Überlegenheit geschaffen. 

Erzählende Quellen geben uns Hinweise, dass diese 

Vorschriften tatsächlich aufgeführt wurden. Bei der 

endgültigen Veröffentlichung der Goldenen Bulle zu 
Weihnachten 1356 in Metz überführten Kaiser, Kur
fürsten und Fürsten das Verabredete in zeremonielle 
Praxis, beim Sitzen, beim Dienen, beim Essen. ln der 

Speisegemeinschaft der Goldenen Bulle (Kap. 28) 
formten sich also Hierarchie wie Gleichrangigkeit mit

einander aus. 

Der Aufzug des Reichs 

Das feine Einigungswerk unter den drei Erzbischöfen 
wurde auf die Aufzüge von Kaiser und allen Kurfürsten 
übertragen (Abb. 3). Auch im Kapitel 21 ging es um 

die richtige Ordnung - die Goldene Bulle sprach tat
sächlich von .,Ordnung definieren", ordinem diffinire.34 

Bei einer Versammlung von Kaiser und Erzbischöfen 

wurden die Herrscherinsignien von den Kurfürsten vor 
dem Antlitz des Kaisers getragen. Dieses Schauspiel 
war so aufzuführen: Vorne sollte der Erzbischof von 
Trier .,in gerader Linie unmittelbar vor dem Kaiser oder 
König gehen; und zwischen ihnen sollen allein diejeni

gen gehen, welche die kaiserlichen oder königlichen 

Herrschaftszeichen tragen". Den rechten und den lin-

Bernd Schneidmüller- Ordnung unter acht Männern 

ken Platz neben dem Herrscher nahmen auf dem 
Marsch nach der eingangs fixierten Sitzordnung die 

Erzbischöfe von Mainz und Köln ein. Diesem Kern 
fügte man noch die vier weltlichen Kurfürsten hinzu. 
Dafür hatte die Goldene Bulle schon in Kapitel 4 -
nach langer Konkurrenz zwischen dem Pfalzgrafen bei 

Rhein und dem König von Böhmen um Vorrang bei der 

Königswahl35 - eine neue Eindeutigkeit an der Spitze 

geschaffen. Unmissverständlich präzisierten Kaiser 
und Kurfürsten den Vorrang des Königs von Böhmen 
vor dem Pfalzgrafen bei Rhein, dem Herzog von Sach

sen und dem Markgrafen von Brandenburg. Der erste 
Platz falle dem König von Böhmen zu, .,da er ein ge

krönter und gesalbter Fürst ist"- cum sit princeps co

ronatus et unctus.36 

Die Goldene Bulle setzte diesen ersten Platz des Böh

men wiederholt in Szene, denn Kaiser Karl IV. war ja 
stolzer König von Böhmen und wollte seinen Nachfol
gern ihren Vorrang unter den weltlichen Kurfürsten auf 
Dauer sichern.37 Deshalb durfte bei gemeinsamer An

wesenheit geistlicher und weltlicher Kurfürsten auf 

dem Hoftag (Kap. 4) der Böhme auch gleich neben 

dem Erzbischof zur Rechten des Königs sitzen. Bei der 

Kur nahm der Böhme .,unter den Laienwählern auf 

Grund der Hoheit seiner Königswürde mit Recht den 
ersten Rang ein" - die primacia.38 

Zur erweiterten Sitzordnung der sieben Kurfürsten 
entwickelte Kapitel 22 der Goldenen Bulle eine erwei
terte Prozessionsordnung.39 Beim feierlichen Schrei

ten der Reichsspitze entfaltete sich ein feingesponne
nes Ranggefüge. Besondere Aufmerksamkeit galt der 

Mitführung der Herrschaftsinsignien vor dem bekrön

ten König. 

Der Herzog von Sachsen trug das blanke Reichs
schwert, der Pfalzgraf bei Rhein den Reichsapfel, der 
Markgraf von Brandenburg das Reichszepter. Die öf

fentliche Schau präsentierte den geradezu handgreifli

chen Anteil der Kurfürsten am Reich und seinen lnsig-

Abb. 3: Der Beginn der feierlichen Prozession von Kaiser und Kurfürsten, 

Holzschnitt in: Die güldin bulle und künigclich reformacion, Straßburg 1485 41 
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nien. Dafür wurde also die engere Prozession von 

Kaiser und Erzbischöfen erweitert. Man schob eine 
zusätzliche Achse in den Bewegungsraum des Reichs 

- zwischen den Kaiser und den voranschreitenden 

Trierer Erzbischof: Der Herzog von Sachsen lief in der 
Mitte, der Pfalzgraf bei Rhein zu seiner Rechten, der 
Markgraf von Brandenburg zu seiner Linken. Diese ze

remonielle Darbietung der Reichsinsignien in kurfürst

lichen Händen kannte keine Vorbilder und - wenn ich 
richtig sehe- auch keine europäischen Parallelen.40 

Um den Aufzug komplett zu machen, positionierten die 

Vorschriften den Böhmenkönig - allerdings ohne Insi
gnien - hinter den Kaiser. Das entsprang der Achtung 

königlicher Würde. Ihr war das Tragen eines anderen 
monarchischen Herrschaftszeichens nicht zuzumuten. 
Ganz am Schluss der Prozession, hinter dem Böhmen, 

folgte in angemessenem Abstand noch die Kaiserin 

oder römische Königin, begleitet von ihren Adligen 

und Jungfrauen. 

Dienst als Ehre 

Neben dem Sitzen und dem Gehen gestalteten aus
führliche Passagen der Goldenen Bulle die symboli

sche Interaktion von Kaiser und Kurfürsten.41 Gerade 

noch war der Herrscher durch die Königswahl aus 

dem Kreis seiner fürstlichen Standesgenossen erho
ben worden. Und schon demonstrierten öffentliche 
Unterwerfungsrituale der Kurfürsten eine Unterord
nung in der Gleichrangigkeit. 

Seit dem früheren Mittelalter hatte man den Hof als 

Handlungsverbund des Herrn und der Inhaber von Hof

ämtern beschrieben. Im 13. Jahrhundert verbanden 

sich die vier vornehmsten Hofämter mit den vier weltli

chen Königswählern.42 

Die Goldene Bulle schrieb vor, dass der Markgraf von 

Brandenburg dem Herrscher das Wasser zum Hände-

waschen, der Pfalzgraf das Essen und der König von 

Böhmen (ohne Königskrone auf dem Haupt) den ers

ten Trunk reichen solle, nachdem der Herzog von 

Sachsen das Marschallamt ausgeübt hatte. Diese Rei

henfolge ist von der Praxis des Mahls bestimmt, erst 
das Händewaschen, dann das Essen, schließlich der 

Trunk. Die Metzer Zusätze vom Weihnachtstag 1356 
präzisierten das zeremonielle Miteinander. Besonders 

ausführlich beschrieb Kapitel 27 die Hofämter der Kur
fürsten mit ihren Pflichten auf Hoftagen.43 

Die Reihenfolge erwuchs nicht aus dem Rang der Kur

fürsten, sondern aus der Bewegung des Hoftags. Das 
Reich erschien hier als lebendes Bild, das in eigentüm

lich anmutenden Ritualen erstand. Es ist kein Zufall, 

dass der erste illuminierte Druck der Goldenen Bulle, 
entstanden in der Straßburger Offizin des Johann 

Prüss 148544, gerade diese Handlungen in Abbildun

gen festhielt.45 Die Abfolge beginnt mit dem Marschall

amt: Vor dem Sitzungsgebäude wurde ein Haufen Ha

fer aufgeschüttet, der bis zur Brust oder zum 

Brustriemen des herzoglichen Pferds reichte. Der Her

zog von Sachsen sollte als Erzmarschall einen Stab 
und einen Maßkorb aus Silber im Gewicht von zwölf 

Mark halten, den Maßkorb mit Hafer füllen und ihn dem 
ersten vorbeikommenden Knecht reichen (Abb. 4). 

Die Gabe im Wert von zwölf Mark Silber kennzeich

nete auch die Dienste der anderen Kurfürsten. Es war 
ein Geschenk in einer privilegierten Konsensgemein
schaft, das Über- und Unterordnung in flachen Hierar

chien symbolisierte.46 Vor dem Mahl sollten die Erzbi

schöfe den T ischsegen spenden, bevor sich der 

Herrscher zur Tafel begab. Als Erzkanzler und Ehren

vorsteher der Kanzlei empfingen sie vom Hofkanzler 

die königlichen Siegel an einem Stab. Dieser hatte ein 

Gewicht von zwölf Mark Silber, je zu einem Drittel von 

den drei Erzbischöfen bezahlt (Abb. 5). 

Zwölf Mark Silber wogen die beiden silbernen Was

serbecken, die der Markgraf von Brandenburg als Erz-

Abb. 4: Der Herzog von Sachsen als Erzmarschall, Holzschnitt in: Die güldin bulle und künigclich reformacion, Straßburg 1485 





:ea \Seiftlicbm lltltlijtllen ampr. 
" 
Q 



kämmerer zu Pferd mit einem schönen Handtuch her

anführte. Nach dem Absteigen reichte er dem 
Herrscher die Becken zum Händewaschen (Abb. 6). 

Auch der Pfalzgraf bei Rhein als Erztruchsess kam zu 
Pferd, mit vier Schüsseln im Gewicht von zusammen 
zwölf Mark Silber. Nach dem Absteigen reichte auch er 

dem Herrscher die Schüsseln voller Speisen (Abb. 7). 

Und schließlich brachte der König von Böhmen als 

Erzmundschenk einen silbernen Pokal im Gewicht von 

zwölf Mark Silber, voll Wein und Wasser; er bot ihn 
nach dem Absteigen vom Pferd dem Kaiser zum Trunk 

an (Abb. 8). Nach den symbolischen Ehrendiensten 

am Herrscher erhielten Personen des königlichen 

Haushalts anschließend nach einem genau definierten 

Verteilungsschlüssel die dargebrachten Gaben als 

Lohn. Man könnte das als Abbild einer alten Beutege

meinschaft interpretieren. 

Die minutiösen Vorschriften zu all diesen Diensten in 
einer Grundordnung des Reichs erscheinen uns heute 
fremdartig, ja geradezu archaisch. Vielleicht wurden 
hier ältere Ideen eines einheitlichen Adelshauses auf 

das Miteinander von König und Kurfürsten übertra
gen? in der älteren Forschung fand das Kapitel wenig 
Aufmerksamkeit. Dieses mangelnde Interesse steht im 

diametralen Gegensatz zu seiner Beliebtheit in der 

mittelalterlichen Überlieferung. Schon die älteste Ab
schrift, ein Prachtcodex aus der Hofwerkstatt König 

Wenzels um 1400, setzte die Hofdienste in farbigen 

Miniaturen eindrucksvoll in Szene.47 Der erste illust
rierte Druck der Goldenen Bulle von 1485 sparte zwar 
mit kostbaren Abbildungen. Doch bei insgesamt nur 

elf Holzschnitten bildete er die Dienste der Hofamtsträ

ger in vergleichsweise verschwenderischer Fülle ab. 

Das war mehr als folkloristischer Voyeurismus. Noch 

die neuzeitlichen Krönungsdiarien hielten akribisch die 

Dienste anwesender Kurfürsten fest.48 

Hier entdecken wir wieder die Andersartigkeit der Vor
moderne: Lange vor der lnstitutionalisierung und Abs

trahierung des Staates erstanden im Sitzen, Gehen 

Bernd Schneidmüller- Ordnung unter acht Männern 

und Dienen von König und Kurfürsten die Gemein

schaft des Reichs und ihr Zusammenhalt. Solche In
szenierungen bildeten nicht einfach etwas Komplexe
res ab. Sie brachten vielmehr das Reich erst hervor, 

machten es sichtbar, konturierten seine Besonderhei
ten. Gerade die Unterschiede zwischen den Regeln 

der Goldenen Bulle von 1356 und den eingangs zitier

ten Verfassungstexten des 19. und 20. Jahrhunderts 

lassen die mittelalterlichen Andersartigkeiten ein

drucksvoll hervortreten. 

Die Goldene Bulle benötigte keine territoriale Defini

tion ihres Geltungsbereichs. Auch die Herrschaftsform 
musste nicht beschrieben werden, weil Monarchie im 

Spätmittelalter alternativlos war. Auf die Präzisierung 

der spezifischen Würde der acht Handlungsträger 

wurde verzichtet, weil ihre Exklusivität selbstverständ

lich war. in der Regelungstiefe eröffnete sich die viel

leicht größte Differenz. Die Goldene Bulle von 1356 
entwarf das Heilige Römische Reich als bloße Hand
lungsgemeinschaft von acht Männern, dem römischen 
König oder Kaiser und sieben Königswählern. Das er

forderte die Unteilbarkeit der Kurfürstentümer und die 
Ausscheidung konkurrierender reichsfürstlicher Linien 

der Askanier in Sachsen-Lauenburg und der Wittels

bacher in Bayern.49 Mit der Wahl im römischen König
tum verband sich die Erbfolge durch Primogenitur in 
den weltlichen Kurfürstentümern. All das zielte auf jene 

personale Eindeutigkeit, die für die Ordnungsstiftung 
unter acht Männern nötig war. Auf den Hoftagen in 
Nürnberg und Metz 1356 verständigten sich Kaiser 
und Kurfürsten auf verbindliche Formen ihres Zusam

menkommens wie ihres rituellen Umgangs untereinan

der, auf die Formen der Königswahl und auf die Rechte 

der Königswähler. Genau das beschrieb die Goldene 
Bulle als Friedenswerk zur Konfliktbeilegung wie als 

Grundordnung für das Heilige Römische Reich bis in 
alle damals erdenklichen Einzelheiten. Mehr brauchte 

man 1356 nicht. 

Abb. 5: Das Amt der geistlichen Kurfürsten, Holzschnitt in: Die güldin bulle und künigclich reformacion, Straßburg 1485 45 
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Abb. 6: Der Markgraf von Brandenburg als Erzkämmerer, Holzschnitt in: Die güldin bulle und künigclich reformacion, Straßburg 1485 
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Abb. 7: Der Pfalzgraf bei Rhein als Erztruchsess, Holzschnitt in: Die güldin bulle und künigclich reformacion, Straßburg 1485 
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